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BESCHLUESSE DER BUERGERGEMEINDEVERSAMMLUNG[DER STADT ZUG]

1 . Da der Herzog von Savoyen [Viktor Amadeus II . ] ihren Mitbür¬
ger , Hptm. [Franz Josef Friedrich ] Stöcker , seines Postens
entsetzen und einen andern Bürger aus ihrer Mitte damit be¬
trauen wolle , habe sich die Frage gestellt , ob man die gleich¬
zeitig von Savoyen erbetenen Werbungen gestatten wolle oder
nicht . Dabei sei man zur Ueberzeugung gelangt , dass man dies
- weil die in sav . Diensten stehende Kompagnie "vom Jetzigen
Minderen fuss wider imb auff den alten"  gesetzt werden müsse - dem
Herzog nicht gut abschlagen könne . In den weiteren Beratungen
habe man dann auch verlangt , dass die in franz . Diensten
stehenden Kompagnien von gegenwärtig 100 auf 200 Mann aufge¬
stockt werden müssten.

[2 . ] Daraufhin habe Statthalter [Johann Jakob Brandenberg ] über
den Abschied [der Tagsatzung ] von Brunnen orientiert und das
Antwortschreiben Zürichs vom 7 . August verlesen . Ebenso sei
der Inhalt des gestern von Zürich eingetroffenen Schreibens
bekanntgegeben worden.

[3 . ] Da alle Orte beabsichtigten , "bey dissen schwer betrengten Zei¬
ten ein Ordnung Zue schaffen , damit der Zue Nemmenden theüre dem aarmen
Landt Mann Undt burger gestüret werden Möchte"3 sei von der Obrigkeit
und den Bürgern einhellig beschlossen worden , dass weder
Früchte und Esswaren , noch "Most und der glichen"  ausser Landes
verkauft , sondern "ohne underlouffung einiger ge fahr damit die Obri-



keitliche gefall auch observiert undt erhalten werden ",  ausschliesslich

auf den einheimischen Kaufhäusern und Märkten feilgeboten wer¬

den sollen . Ebenso dürften die "pfister kein brod Noch Meell in der

Wuchen überKäufflieh hin weg gäben"  und an den öffentlichen Markt¬

tagen "nur für die einfältige husshaltungen undt nit für den auff Kauff"

Backwaren anbieten . Uebertretungen aber sollen mit einer Busse

von 10 Kronen belegt werden.

Um diese Ordnung einzuhalten , habe die Bürgerschaft neben dem

Unterweibel [Martin Uttinger ] folgende Personen zu Aufsehern

ernannt : Seckeimeister Lt . [ Johann ] Landtwing , Hptm . Fidel

Zurlauben , Schultheiss Müller , Obervogt [Franz ] Knopfli , Spi¬

talvogt Peter Uttinger und Hans Jakob Hediger jun.

Sollte ein Obervogt einen Untertanen bei der Uebertretung ei¬

ner der obigen Verordnungen ertappen , möge er diesen im Ver¬

ein mit drei Aufsehern belangen und den letztem die halbe
Busse überlassen.

Um Betrügereien zu vermeiden , sollen die Müller und Bäcker

ihr Korn ausschliesslich im Kaufhaus einkaufen . "Item an ein

brod soll man 6 Ib . deig thun undt solle 5 Ib . wol gebachen werden aber

gerechte gutte waar damit nit das schwere Roggen brod die gewicht Machen

Möge . "

Bevor das Heu nicht ausgerufen worden sei , dürfe es nicht aus¬

serhalb Zugs verkauft werden.

"Undt das biss auff liechtmess erst darvor nit Müller Undt becken sollen

nit hodlen sonder der Jwige aamüller auch kein auff schlag vorm Mittwoch s

soll auch Niemand kein Vorkau ff thun Von Unsem leüten solches Widerumb

Zue Verkauffen . "

- Blatt 335 V und 336 V leerAH 30 , 335 - 336
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